
 
 

Protokollauszug 
aus der 

15. öffentliche/nicht öffentliche Sitzung der Stadtverordnetenversamm-
lung der Landeshauptstadt Potsdam  

vom 04.11.2020 

 
öffentlich 
Top 9.13 Richtlinie über die Finanzierung und Leistungssicherstellung der Kinderta-

gestätten in freier Trägerschaft in der Landeshauptstadt Potsdam (Kita-Finan-
zierungsrichtlinie - KitaFR) 
20/SVV/1124 
ungeändert beschlossen 

 
Die Vorlage wird von der Beigeordneten für Bildung, Kultur, Jugend und Sport, Frau Aubel, ein-
gebracht. 
 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt: 
 

1. Die „Richtlinie über die Finanzierung und Leistungssicherstellung der Kinderta-
gestätten in freier Trägerschaft in der Landeshauptstadt Potsdam (Kita-Finanzie-
rungsrichtlinie – KitaFR)“ einschließlich der Anlage tritt mit Wirkung vom 
01.01.2020 in Kraft. 

 
2. Der Oberbürgermeister wird beauftragt, die Kostenstrukturen und in der Folge die 

Höhe der Pauschalen für die Zuschüsse zu den Betriebskosten der Kinderta-
gesstätten der freien Träger spätestens alle zwei Jahre unter Beachtung der Tarif-
entwicklung und der allgemeinen Preissteigerung zu überprüfen.  

 
Insbesondere sind in einzelnen Kostenbereichen für die Bestimmung von Pauschalen die 
Aufgaben / Leistungen unter dem Gesichtspunkt von Qualitätsstandards weiterzuentwi-
ckeln. Die Entwicklung im Rahmen der Novellierung des KitaG bis zum geplanten Inkraft-
treten zum 01.01.2023 ist bei der weiterführenden Anpassung zu beachten.    
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BESCHLUSS 
der 15. öffentlichen Sitzung der Stadtverordnetenversammlung der 

Landeshauptstadt Potsdam am 04.11.2020 

 
 Richtlinie über die Finanzierung und Leistungssicherstellung der Kindertagestätten in freier 

Trägerschaft in der Landeshauptstadt Potsdam (Kita-Finanzierungsrichtlinie - KitaFR) 
Vorlage: 20/SVV/1124 
 

  
 

1. Die „Richtlinie über die Finanzierung und Leistungssicherstellung der 
Kindertagestätten in freier Trägerschaft in der Landeshauptstadt Potsdam 
(Kita-Finanzierungsrichtlinie – KitaFR)“ einschließlich der Anlage tritt mit 
Wirkung vom 01.01.2020 in Kraft. 

 
2. Der Oberbürgermeister wird beauftragt, die Kostenstrukturen und in der 

Folge die Höhe der Pauschalen für die Zuschüsse zu den Betriebskosten der 
Kindertagesstätten der freien Träger spätestens alle zwei Jahre unter 
Beachtung der Tarifentwicklung und der allgemeinen Preissteigerung zu 
überprüfen.  

 
Insbesondere sind in einzelnen Kostenbereichen für die Bestimmung von 
Pauschalen die Aufgaben / Leistungen unter dem Gesichtspunkt von 
Qualitätsstandards weiterzuentwickeln. Die Entwicklung im Rahmen der 
Novellierung des KitaG bis zum geplanten Inkrafttreten zum 01.01.2023 ist bei der 
weiterführenden Anpassung zu beachten.    
 
 

 
 Abstimmungsergebnis: 

mit Stimmenmehrheit angenommen. 
 
 
 
Gemäß § 22 Brandenburgische Kommunalverfassung (BbgKVerf) waren keine Mitglieder der 
Stadtverordnetenversammlung von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen. Die 
Übereinstimmung des Beschlusses mit dem Wortlaut in der Niederschrift wird amtlich 
beglaubigt. 
 
Dem Originalbeschluss werden _53_ Seiten beigefügt. 
 
 
Potsdam, den 06. November 2020  Ziegenbein 
  Leiterin des Büros 
 
 

Stempel 
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